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Rathsprotokoll 
 
zur Sitzung am 5. Dezember 1838 in Politicis. 
 
Gegenwärtige: 
 
Herr Bürgermeister Reißer. 

〃 Magistratsrath Haydinger 

〃 〃 〃 Freyinger 

〃 〃 〃 Maurer 

〃 〃 〃 Buberl 

〃 Sekretär Bleyer 
 
Referat des Hrn. Magistratsraths Haydinger. 
 
7543. Protokoll mit den Eisengeschmeid- u. Nürnbergerwaarenhändlern ad N. 7277 über das Gesuch 
des Kajetan Pommer um eine Eisengeschmeid- und Nürnbergerwaarenhandlung. 
Abgewiesen, das Gesuch des Kajetan Pommer Z. 7277 P., weil specielle Handlungsbefugniße außer 
den Hauptstädten nicht ertheilt werden dürfen. 
 
7544. Bericht des Kassaamts ad N. 7266, daß gegen die Erfolglaßung der Caution des 
Schrankenpächters Karl Pettenberger kein Anstand obwalte. 
Dem Simon Zachhuber die für Karl Pettenberger zur Leistung der Caution für das 
Schrankenmauthgefälle depositirte Staatsschuldverschreibung N. 135313. ad. 1. März 1823 a 5 % pr 
1000 fl sammt Koupons u. Talon ex deposito zu erfolgen. 
 
Referat des Hrn. Raths Maurer. 
 
7450. Anzeige des Expedits ad N. 7408 p., daß Ernst Schindler die Taxen nach Losensteinleithen nicht 
bezahle, welche für Superintabulation des bischöflichen Stiftungskauf als dortselbst erlauffen sind. 
Der M. V. Fondsrechnungsführer hat diese für die Superintabulation von 2500 fl u. 1000 fl auf den 
Schindlerschen Realitäten rückständigen Taxen pr. 3 fl 22 xr CMz aus dem vorhandenen übrigen 
Interessenreste an das Expedit zu erlegen, welches dieselben an das Pfleggericht Losensteinleithen 
zu mitteln hat. 
 
Referat des Hr. Raths Buberl. 
 
7528. Kreisamtssignatur dto. 29. Nov. 1838 N. 13045 um Berichtserstattung über den von Karl Kurz 
bei hoher Regg̃ eingebrachten Rekurs wegen dem Hufschmied, Klaus Huber beim Stein gestatteten 
Feilhalten seiner Fabrikate auf hiesigem Wochenmarkte. 
Bericht an das k.k. Kreisamt zu erstatten, und darin um Abweisung des Rekurrenten zu bitten, weil 
der recurrirte Bescheid durch das h. Hofkammerdecret dto. 12. Juni 1894 n. h. Regg̃sentscheidung 
dto. 2. März 1829 N. 6721 umso mehr gerechtfertiget ist, als Hufschmieden auch das Recht eiserne 
Ketten zu verfertigen, zusteht. 
 
Reißer Bgst. 
 
Bleyer Sekretär 


